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2026Parkraumbewirtschaftung
Coburgstraße 45 / 8970 Schladming
 Tel.: +43 3687/22508-0
Mail: gemeinde@schladming.at


Hinweis:
Das Formular ist bitte gut leserlich ausgefüllt an die Stadtgemeinde Schladming zu retournieren.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind verpflichtend auszufüllen.
Eine Evaluierung, ob begründeter Bedarf besteht und die Zuteilung des Bereiches, erfolgt seitens der Stadtgemeinde Schladming!
Ansuchen (und Rechnung) auf Ausstellung einer Jahreskarte für das Parken mit Parkausnahmegenehmigung auf dem Parkplatz*
 Schwesterngarten	€ 310,--
 Unterer Kraiterparkplatz	€ 310,--
 Karolinengasse	€ 310,--
Da die Parkgebühr in den hoheitlichen Bereich der Verwaltung fällt, wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen!
1. Angaben zur Person*
Name		
Adresse			PLZ, Ort		
E-Mail			Telefon		
Ich bin:	 Bewohner/in der Stadt Schladming (Hauptwohnsitzmeldung!)
 Dienstnehmer/in bei 	 mit Sitz in/in der Filiale Schladming
 Dienstgeber/in 	 mit Sitz in/in der Filiale Schladming
2. Angaben zum Kraftfahrzeug* (Die Berechtigung wird für ein KFZ-Kennzeichen ausgestellt!)
(Maximal 3 KFZ-Kennzeichen können für 1 Parkausnahmegenehmigung berücksichtigt werden, wobei die Nutzung der Parkausnahmegenehmigung nicht gleichzeitig erfolgen darf!)
KFZ-Kennzeichen						

Folgende Nachweise sind dem Ansuchen beizulegen:
· Für Bewohner der Stadt Schladming: Wohnsitznachweis (Hauptwohnsitz) oder
· Für Dienstnehmer: Nachweis eines aufrechten Arbeitsverhältnisses in Schladming oder
· Für Dienstgeber: Nachweis eines aufrechten Arbeitsverhältnisses in Schladming

Hinweise:
Erst nach erfolgter Zusage – seitens der Stadtgemeinde Schladming – ist der Betrag auf das Konto der Stadtgemeinde Schladming, IBAN: AT42 2081 5000 4033 3338 (Verwendungszweck: PAG 2026 – „Name Parkplatz“ – „Name der ansuchenden Person“) zu entrichten. 
Zahlungsnachweisanforderungen unter buchhaltung@schladming.at.
Die Parkausnahmegenehmigung gilt als Nachweis zur Kontrolle der Abgabenentrichtung und muss gut sichtbar an bzw. hinter der Windschutzscheibe positioniert werden.
Wird die ansuchende Person gehindert, seine Parkberechtigung nutzen zu können, da im Bereich der Stellflächen Veranstaltungen stattfinden, werden in diesem Zeitraum (max. 4 Wochen/Jahr) seitens der Stadtgemeinde Schladming entsprechende Ersatzstellflächen zur Verfügung gestellt.
Sollte die ansuchende Person aufgrund nicht vorschriftsgemäßer/ nicht berechtigter Benutzung bzw. witterungsbedingt an der Nutzung der Parkflächen gehindert werden, haftet die Stadtgemeinde Schladming nicht!
Jede missbräuchliche Nutzung (z.B. Kopie, Übertragung, gleichzeitige Nutzung von 1 Berechtigung) führt zum sofortigen Entzug der Parkberechtigung und es erfolgt keine Rückerstattung!
Bei Verlust und erforderlicher Neuausstellung der Parkausnahmegenehmigung ist eine Bearbeitungsgebühr von € 15,-- zu entrichten.
3. Datum und Unterschrift des/der ansuchenden Person*




			
	Ort, Datum		Unterschrift
image1.jpeg
Schladmmg%

Stadtgemeinde




